
 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Regierungsratsbeschluss vom 08. Mai 2012   

 

P120665 Jahresberichts und Jahresrechnung 2011 der Basler Kantonalbank 
 

 
 

 
 
 
://: 1. Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2011 der Basler Kan-

tonalbank werden genehmigt. 

2. Der vorgelegte Schreibensentwurf wird zur Ausfertigung und Wei-
terleitung an den Grossen Rat genehmigt. 

 

 

Begründung 

Gemäss §17 Abs. 3d des Kantonalbankengesetzes ist der Regierungs-
rat für die Genehmigung des Jahresberichts und –rechnung der BKB 
zuständig und leitet diese zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat wei-
ter.  

 

                                                                                           
 


